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Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 87/2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 
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01.01.2014 

Text 

Artikel I 

(1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG und Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG) regeln das Verfahren 
der nachstehend bezeichneten Verwaltungsorgane, soweit sie behördliche Aufgaben besorgen und im Folgenden 
nicht anderes bestimmt ist. 

(2) Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen sind anzuwenden: 

 1. das AVG auf das behördliche Verfahren der Verwaltungsbehörden; 

 2. das VStG auf das Strafverfahren der Verwaltungsbehörden mit Ausnahme der Finanzstrafbehörden des 
Bundes; 

 3. das VVG auf das Vollstreckungsverfahren der Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung, der 
Organe der Städte mit eigenem Statut und der Landespolizeidirektionen. 

(3) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind die Verwaltungsverfahrensgesetze nicht 
anzuwenden: 

 1. in den Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben und Beiträge, die von den Abgabenbehörden erhoben 
werden, mit Ausnahme der Verwaltungsabgaben nach § 78 AVG; 

 1a. in den Angelegenheiten des Patentwesens sowie des Schutzes von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen mit Ausnahme des in diesen Angelegenheiten durchzuführenden Strafverfahrens; 

 1b. in den Angelegenheiten der Bodenreform mit Ausnahme des in diesen Angelegenheiten 
durchzuführenden Strafverfahrens; 

 2. in den Angelegenheiten des Familienlastenausgleiches mit Ausnahme des in diesen Angelegenheiten 
durchzuführenden Strafverfahrens; 

 3. in den Angelegenheiten des öffentlich-rechtlichen Dienst-, Ruhe- und Versorgungsverhältnisses zum 
Bund, zu den Ländern, zu den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie zu den sonstigen 
Körperschaften, Fonds und Anstalten des öffentlichen Rechts; 

 4. in den Angelegenheiten der Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den 
allgemeinen Vertretungskörpern und zum Europäischen Parlament, der Wahl des Bürgermeisters durch 
die zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten und von Wahlen der Organe der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen, in den Angelegenheiten der Durchführung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung oder einer Landesverfassung und von Europäischen 
Bürgerinitiativen sowie in den Angelegenheiten der unmittelbaren Mitwirkung der zum Gemeinderat 
Wahlberechtigten an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
mit Ausnahme des in allen diesen Angelegenheiten durchzuführenden Strafverfahrens; 

 5. in den Angelegenheiten des Disziplinarrechts; 

 6. auf die Durchführung von Prüfungen, die der Beurteilung der Kenntnisse von Personen auf bestimmten 
Sachgebieten dienen, soweit es sich nicht um die Zulassung zur Prüfung handelt. 


